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Sehr geehrte Damen & Herren, 

nach intensiven politischen Auseinandersetzungen zwischen Bund und Län-

dern hat der Bundestag das sog. „Wachstumschancengesetz“ beschlossen. 

Zuvor hatte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat etli-

che Änderungen vorgeschlagen, welche zu Entlastungen von 3,2 Mrd. EUR 

führen. 

 

Das Vermittlungsergebnis enthält eine Vielzahl von Maßnahmen, wie die 

 Einführung einer degressiven Abschreibung auf Abnutzung (AfA) für 

Wohngebäude in Höhe von 5 Prozent, 

 Einführung einer degressiven AfA auf bewegliche Wirtschafsgüter für 9 

Monate, 

 auf vier Jahre befristete Anhebung des Verlustvortrags auf 70 % (ohne 

Gewerbesteuer), 

 Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung. 

 

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Vereinfachung des Steuersystems und 

zum Bürokratieabbau enthalten. 

Außerdem hatte der Vermittlungsausschuss beschlossen, die Einführung ei-

ner Klimaschutz-Investitionsprämie und die Mitteilungspflichten innerstaatli-

cher Steuergestaltungen aus dem Wachstumschancengesetz zu streichen. 

 

Weitere Neuigkeiten lesen Sie in der aktuellen Folge der Monatsinformation. 

Wenden Sie sich gerne direkt an uns, wenn Sie konkrete Fragen zu den Bei-

trägen oder anderen Themen haben – wir stehen Ihnen gerne Rede und 

Antwort. 

 

Viele Grüße 

Dietmar Leins & Gundula Seitz-Bubeck 

  

Leins & Seitz  

Winnender Str. 67 

71563 Affalterbach 

Telefon: 07144 8701   0 

Telefax: 07144 8701 10 

E-Mail: info@leins-seitz.de 

Internet:  www.leins-seitz.de 
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Zuordnung der ersten Tätigkeitsstätte eines ange-

stellten Bauleiters 

Ein Bauleiter war für eine AG tätig. Die AG hatte u.a. 

eine ortsfeste betriebliche Einrichtung an einem Ort 

(AG-Niederlassung), welcher im Arbeitsvertrag des 

Klägers nur als „Einstellungsort“ bezeichnet wurde. 

Ihm stand ein Firmenwagen – auch zur privaten Nut-

zung – zur Verfügung, dessen Nutzung der Arbeitge-

ber in den Lohnabrechnungen als Sachbezug nach 

der 0,03%-Regelung berücksichtigte. Der Bauleiter 

argumentierte, dass er keine erste Tätigkeitsstätte am 

Sitz seines Arbeitgebers habe. Ausdrückliche Abspra-

chen über eine Zuweisung zu der ortsfesten betriebli-

chen Niederlassung wurden nämlich nicht getroffen. 

Er übe vielmehr eine Auswärtstätigkeit in Form der 

sog. „Einsatzwechseltätigkeit“ aus. Das Finanzamt war 

der Ansicht, dass der Arbeitgeber dem Bauleiter eine 

erste Tätigkeitsstätte zugeordnet habe. 

Der BFH gab dem Bauleiter Recht. Die Nennung eines 

Einstellungsorts in einem Arbeitsvertrag bestimmt für 

sich allein keine dauerhafte Zuordnung zu einer orts-

festen betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers. 

Daher ist der Arbeitslohn des Bauleiters zu Recht um 

die sich aus der Anwendung der 0,03%-Regelung 

ergebenden Beträge zu reduzieren und die geltend 

gemachten Verpflegungsmehraufwendungen sind als 

Werbungskosten anzuerkennen. Vom Ansatz der Ent-

fernungspauschale ist abzusehen. 

Eine stillschweigende Zuordnung eines angestellten 

Bauleiters zu einer ortsfesten betrieblichen Einrich-

tung des Arbeitgebers ergibt sich nicht allein daraus, 

dass der Bauleiter die bestimmte betriebliche Einrich-

tung nur gelegentlich zur Ausübung seiner berufli-

chen Tätigkeit aufsuchen muss (z.B. Besprechungen), 

im Übrigen aber seine Arbeitsleistung ganz überwie-

gend außerhalb der festen Einrichtung erbringt. Ent-

sprechendes gilt, wenn der Arbeitgeber in den Lohn-

abrechnungen für die private Nutzung des dem Ar-

beitnehmer überlassenen Dienstwagens die 0,03%-

Regelung angewendet hat. 

Unterkunftskosten bei doppelter Haushaltsführung 

im Ausland abzugsfähig 

Der BFH hatte zu entscheiden, ob Aufwendungen für 

eine Dienstwohnung unter den besonderen Gege-

benheiten des Streitfalls (verpflichtendes Beziehen 

einer vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 

Dienstwohnung im Ausland nebst der damit einher-

gehenden Anrechnung der Dienstwohnungsvergü-

tung auf die Dienstbezüge) unabhängig von deren 

Größe notwendige Mehraufwendungen sind. 

Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland ist 

im Einzelfall zu prüfen, welche Unterkunftskosten 

notwendig sind. So entschied der BFH entgegen der 

Verwaltungsauffassung, dass keine pauschale Be-

grenzung bei einer Zweitwohnung im Ausland 

(Durchschnittsmiete für 60 qm) gegeben ist. 

Bei einer beamtenrechtlich zugewiesenen Dienstwoh-

nung sind die Unterkunftskosten am ausländischen 

Beschäftigungsort stets in tatsächlicher Höhe als 

Werbungskosten im Rahmen einer doppelten Haus-

haltsführung abzugsfähig. 

Keine Pauschalversteuerung bei Sachzuwendungen 

eines Kreditinstituts an seine Privatkunden zur allge-

meinen Kundenpflege  

Ein Kreditinstitut lud unterschiedliche, von seinem 

Vorstand betreute, vermögende Privatkunden zu zwei 

Veranstaltungen ein (eine Schifffahrt mit Weinprobe 

und ein Golfturnier). Konkrete Produkte wurden bei 

diesen Veranstaltungen nicht beworben. Auch ent-

hielten die Einladungen keinen Hinweis auf eine be-

stimmte Geldanlage oder mögliche Beratungsgesprä-

che. Alle eingeladenen Privatkunden unterhielten bei 

dem Kreditinstitut zumindest ein Spar- oder Girokon-

to. Teilweise hatten diese Privatkunden über das Kre-

ditinstitut auch in unterschiedliche Wertpapiere in-

vestiert. Etwa 20% der Privatkunden hatten dem Kre-

ditinstitut Kapital für einen festen Zins und eine feste 
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Laufzeit überlassen. Ein geringer Anteil der eingela-

denen Privatkunden hatte auch einen Kredit erhalten. 

Das Kreditinstitut unterwarf die Veranstaltungskosten 

der Pauschalsteuer und meldete sie in den Lohnsteu-

er-Anmeldungen an. 

Der BFH vertritt jedoch die Auffassung, dass Sachzu-

wendungen eines Kreditinstituts an seine Privatkun-

den, die der Pflege der Geschäftsbeziehung dienen, 

nicht zur Pauschalversteuerung führen. Die streitigen 

Sachzuwendungen wurden – anders als üblicherweise 

Kapitalerträge – nicht nach der einzelnen Kapitalanla-

ge, sondern pauschal bemessen und folglich kapital-

anlageunabhängig gewährt. 

Besteuerung der Energiepreispauschale fraglich 

Ab September 2022 wurde die Energiepreispauschale 

(EPP) in Höhe von 300 EUR als Kompensation für die 

hohen Energiekosten ausgezahlt. Von der Einmalzah-

lung profitierten Erwerbstätige, Rentner und Selbst-

ständige. Jedoch unterliegt diese Pauschale der Ein-

kommensteuer bzw. das Finanzamt geht davon aus, 

dass sie steuerpflichtig ist. 

Weil es auch gegenteilige Meinungen gibt, ist zur 

Frage der Rechtmäßigkeit der EPP-Besteuerung je-

weils eine Klage beim Finanzgericht Münster und 

Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern anhängig.  

Somit bleibt abzuwarten, ob schon bald der BFH oder 

das Bundesverfassungsgericht die Steuerpflicht dieser 

Pauschale unter die Lupe nehmen wird. 

Es kann Einspruch gegen den Einkommensteuerbe-

scheid 2022 eingelegt werden, um eine mögliche 

Steuerfreiheit zu wahren. Jedoch besteht kein gesetz-

licher Anspruch auf Ruhenlassen des Verfahrens. 

Hinweis 

Ob Arbeitnehmer die Energiepreispauschale 

von ihrem Arbeitgeber erhalten haben, erken-

nen diese am Eintrag „E“ in der Lohnsteuerbe-

scheinigung für 2022. 

Veräußerung eines Gartengrundstücks als privates 

Veräußerungs-geschäft steuerpflichtig 

Die Steuerpflichtigen erwarben ein Grundstück mit 

einem alten Bauernhofgebäude. Das Gebäude be-

wohnten sie selbst. Das Gebäude war von einem fast 

4.000 qm großen Grundstück umgeben. Dieses nutz-

ten die Steuerpflichtigen als Garten. Später teilten sie 

das Grundstück in zwei Teilflächen. Sie bewohnten 

weiterhin das Haus auf dem einen Teilstück, den an-

deren, unbebauten Grundstücksteil veräußerten sie. 

Für den Veräußerungsgewinn machten die Steuer-

pflichtigen eine Befreiung von der Einkommensteuer 

wegen einer Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gel-

tend. 

Gewinne aus Grundstücksverkäufen sind grundsätz-

lich als sog. „privates Veräußerungsgeschäft“ steuer-

pflichtig, wenn Erwerb und Verkauf der Immobilie 

binnen zehn Jahren stattfinden, entschied der BFH. 

Eine Ausnahme von der Besteuerung ist nur dann 

gegeben, wenn die Immobilie vom Steuerpflichtigen 

selbst bewohnt wird. Mangels eines auf einem 

Grundstück befindlichen Gebäudes können unbebau-

te Grundstücke nicht bewohnt werden. Dies gilt auch, 

wenn ein vorher als Garten genutzter Grundstücksteil 

abgetrennt und dann veräußert wird. 

Ermittlung der steuerlichen Identifikationsnummer 

von Arbeitnehmern für die elektronische Übermitt-

lung von Lohnsteuerbescheinigungen 

Für die elektronische Übermittlung von Lohnsteuer-

bescheinigungen ist ab dem Veranlagungszeitraum 

2023 die Angabe einer steuerlichen Identifikations-

nummer notwendig. 

Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums 

regelt das Vorgehen in den Fällen, wenn dem Arbeit-

geber die steuerliche Identifikationsnummer des Ar-

beitnehmers nicht vorliegt. 
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Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer für das 

Jahr 2022 eine Lohnsteuerbescheinigung übermittelt 

und versichert der Arbeitgeber, dass das Dienstver-

hältnis nach Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden 

und der Arbeitnehmer trotz Aufforderung pflichtwid-

rig seine Identifikationsnummer nicht mitgeteilt hat, 

teilt das zuständige Finanzamt die Identifikations-

nummer des Arbeitnehmers auf formlose schriftliche 

Anfrage des Arbeitgebers mit.  

Unabhängig davon kann der Arbeitgeber generell die 

Zuteilung bzw. die Mitteilung der steuerlichen Identi-

fikationsnummer des Arbeitnehmers beim zuständi-

gen Finanzamt beantragen, wenn ihn der Arbeitneh-

mer hierzu bevollmächtigt hat. 

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die steuerli-

che Identifikationsnummer schuldhaft nicht vor und 

kann der Arbeitgeber diese dennoch nicht durch das 

Finanzamt erhalten, hat der Arbeitgeber regelmäßig 

die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln.  

Nur in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer die 

fehlende Mitteilung der steuerlichen Identifikations-

nummer nicht zu vertreten hat oder der Arbeitgeber 

aufgrund von technischen Störungen die steuerliche 

Identifikationsnummer nicht abrufen kann, kann der 

Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die vo-

raussichtliche Steuerklasse längstens für drei Kalen-

dermonate zu Grunde legen. 

Was hat es mit dem Progressionsvorbehalt auf sich? 

Im Einkommensteuergesetz existiert der Begriff „Pro-

gressionsvorbehalt". Unter diesem Begriff werden 

zwei Gruppen erfasst, bei denen die Anwendung des 

Progressionsvorbehalts erfolgt.  

 

1. inländische Lohn- und Einkommensersatzleistung. 

2. Auslandseinkünfte. 

- ausländische Einkünfte bei zeitweiser unbe-

schränkter Steuerpflicht. 

- steuerfreie Auslandseinkünfte aufgrund eines 

Doppelbesteuerungs-abkommens. 

- steuerfreie Auslandseinkünfte aufgrund sons-

tiger zwischenstaatlicher Übereinkommen. 

- Einkünfte von Grenzpendlern, Ehegatten von 

EU/EWR-Ausländern und von bestimmten be-

schränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern. 

Im Steuerrecht gilt der Grundsatz der individuellen 

Leistungsfähigkeit; und diesem wird man gerecht, 

indem steuerbefreite Komponenten erst bei der Pro-

gression berücksichtigt werden. Die befreiten Ein-

kommenskomponenten werden deshalb nur beim 

Steuersatz bzw. -tarif berücksichtigt.  

 

Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen: 

Zu versteuerndes Einkommen  

eines Steuerpflichtigen:  

30.000 EUR 

abzgl. darin enthaltene steuerfreie 

Einkünfte: 

-10.000 EUR 

zu versteuern bleiben: 20.000 EUR 

Steuersatz nach der Grundtabelle  

(9,8 %) 

1.960 EUR 

Steuersatz für 30.000 EUR  

(15,7 %) 

(4.710 EUR) 

Steuer wegen Anwendung des  

Progressionssatzes auf zu versteuern-

des Einkommen von 20.000 EUR 

3.140 EUR 

Mehrsteuer wegen Anwendung des 

Progressionssatzes 

1.180 EUR 

 

Folge: Ist auf die Einkünfte der Progressionsvorbehalt 

anzuwenden, kann sich der Steuersatz deutlich erhö-

hen. 

Liegen negative Einkünfte vor, die dem Progressions-

vorbehalt unterliegen, mindern diese im Ergebnis den 

Steuersatz. Verluste können folglich zu einem Steuer-

satz von Null führen. Ausgenommen sind negative 

Einkünfte, bei denen ein Verlustausgleichsverbot be-

steht.  
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Für Umsatzsteuerpflichtige 

Vermietung von Grundstücken  

mit Betriebsvorrichtungen 

Der EuGH betrachtet bei umsatzsteuerfreier Vermie-

tung von Grundstücken die Umsatzsteuerpflicht von 

damit vermieteten Betriebsvorrichtungen nach dem 

deutschen Umsatzsteuergesetz als nicht mit der 

Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) ver-

einbar. Der maßgebende Artikel der MwStSystRL ist 

vielmehr so auszulegen, dass die Betriebsvorrichtung 

umsatzsteuerfrei mitvermietet wird, wenn die Vermie-

tung der Betriebsvorrichtung eine Nebenleistung zu 

der Hauptleistung – der umsatzsteuerfreien Grund-

stücksvermietung – ist. 

Der BFH folgte dieser Ansicht und änderte damit sei-

ne bisherige Rechtsprechung. Handelt es sich bei der 

Vermietung oder Verpachtung von auf Dauer einge-

bauten Betriebsvorrichtungen um eine Nebenleistung 

zu einer umsatzsteuerfreien Vermietung oder Ver-

pachtung eines Gebäudes als Hauptleistung, so ist die 

Mitvermietung der Betriebsvorrichtungen ebenfalls 

umsatzsteuerfrei. 

Hinweis 

Durch die geänderte Rechtsauffassung ergibt 

sich Handlungsbedarf.  

Ist die Mitvermietung von Betriebsvorrichtun-

gen nun umsatzsteuerfrei, kann auf Eingangs-

leistungen, welche die Betriebsvorrichtungen 

betreffen, keine Vorsteuer mehr abgezogen 

werden! 

Kontrollgebühren = steuerpflichtige Leistung? 

Infolge einer Entscheidung des EuGH (Apcoa Parking) 

hat das Bundesfinanzministerium einen neuen Absatz 

ergänzt. 

Danach sind Kontrollgebühren, die ein mit dem Be-

trieb privater Parkplätze betrauter Unternehmer von 

den Nutzern der Parkplätze für die Nichtbeachtung 

der Allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser Park-

plätze erhebt, Entgelte für eine steuerpflichtige Leis-

tung des Dienstleisters. Für bis zum 15.12.2023 ein-

gegangene Zahlungen beanstandet die Finanzverwal-

tung es jedoch nicht, wenn darin echter Schadenser-

satz gesehen wird. 

Darf das Finanzamt die Genehmigung zur Besteue-

rung nach vereinnahmten Entgelten widerrufen, 

nachdem durch eine Außenprüfung festgestellt wur-

de, dass der Unternehmer Rechnungen mit Umsatz-

steuerausweis ausgestellt hatte, die von Rechnungs-

empfängern jahrelang nicht bezahlt worden sind? 

Laut einem aktuellen BFH-Urteil beruht diese sys-

temwidrige „Steuerpause“ auf dem bisherigen Ver-

ständnis des deutschen Umsatzsteuergesetzes.  

Es liegt somit keine Rechtsgrundlage für den Wider-

ruf der Genehmigung der Ist-Besteuerung vor. Auch 

eine missbräuchliche Gestaltung durch die am Leis-

tungsaustausch beteiligten Steuerpflichtigen wird 

nicht angenommen. Möglicherweise liege eine unzu-

treffende Umsetzung der Anwendung der Mehrwert-

steuer-Systemrichtlinie durch den Mitgliedstaat 

Deutschland vor. 

Verfahrensrecht 

Steuerliche Betriebsprüfung auch nach dem Tod  

des Geschäftsinhabers zulässig 

Geklagt hatten zwei Söhne, die nach dem Tod ihres 

Vaters jeweils Miterbe an dessen Bauunternehmen 

geworden waren. Der Betrieb wurde von den Söhnen 

nicht weitergeführt. Das Finanzamt ordnete dennoch 

eine Betriebsprüfung für mehrere zurückliegende 

Jahre an. Die Söhne waren der Auffassung, dass eine 

Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, solange der In-
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haber selbst Auskünfte zu der betrieblichen Tätigkeit 

geben könne und der Betrieb noch existiere. 

Die Durchführung einer steuerlichen Betriebsprüfung 

für zurückliegende Besteuerungszeiträume ist jedoch 

auch dann zulässig, wenn der Betriebsinhaber ver-

storben ist und der Betrieb von den Erben nicht wei-

tergeführt wird. Die steuerlichen Pflichten gehen mit 

dem Tod des Betriebsinhabers auf die Erben über. 

Dazu gehört auch die Duldung einer Betriebsprüfung. 

So entschied das Hessische Finanzgericht. 

Schätzung bei Führung einer PC-Kasse ohne festes 

Zuordnungskriterium rechtmäßig 

Wenn Einzelaufzeichnungen nach Erstellung des Ta-

gesendsummenbons (Z-Bons) nachträglich pro-

grammseitig umorganisiert werden, sodass das ein-

mal chronologisch vergebene Zuordnungskriterium 

(Datensatznummer) gelöscht wird, besteht aufgrund 

nicht ordnungsgemäßer Kassenführung eine Schät-

zungsbefugnis dem Grunde nach. So entschied das 

Niedersächsische Finanzgericht. 

Zivilrecht 

Kfz-Leasingvertrag ohne Kaufverpflichtung abge-

schlossen - Verbraucher hat kein Widerrufsrecht 

Verbraucher, die einen Leasing-Vertrag über ein 

Kraftfahrzeug ohne Kaufverpflichtung schließen, ha-

ben kein Widerrufsrecht. Dagegen können Verbrau-

cher, die einen Kreditvertrag im Hinblick auf den Kauf 

eines Fahrzeugs geschlossen haben, ohne dass sie 

ordnungsgemäß über ihre Rechte und Pflichten in-

formiert wurde, jederzeit den Widerruf erklären, so-

lange die Informationen nicht vollständig und zutref-

fend erteilt wurden – vorausgesetzt, der Widerruf 

erfolgt vor der vollständigen Erfüllung des Vertrags. 

So entschied der EuGH und präzisierte die Rechte der 

Verbraucher im Bereich von Kraftfahrzeug-Leasing 

und -krediten.  

Im Fall eines Leasingvertrags über ein Kraftfahrzeug 

ohne Kaufverpflichtung ergibt sich aus dem Unions-

recht kein Widerrufsrecht für den Verbraucher. Dage-

gen kann er im Fall des Abschlusses eines Kreditver-

trags im Hinblick auf den Kauf eines Fahrzeugs, ohne 

sich rechtsmissbräuchlich zu verhalten, jederzeit von 

seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, solange er 

keine vollständigen und zutreffenden Informationen 

über seine Rechte und Pflichten erhalten habe und 

der Vertrag noch nicht vollständig erfüllt wurde, d. h. 

in der Regel bis zur Fälligkeit der letzten Rückzah-

lungsrate. 

Mehrere Verbraucher hatten vor dem Landgericht 

Ravensburg geltend gemacht, sie hätten Leasing- 

oder Kreditverträge mit Banken von Automobilher-

stellern (BMW-Bank, Volkswagen Bank und Audi 

Bank) wirksam widerrufen. Diese Verträge betrafen 

das Leasing eines Fahrzeugs ohne Kaufverpflichtung 

oder die Finanzierung eines Gebrauchtwagens. Das 

Landgericht hatte daraufhin den EuGH hierzu befragt. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung März/April 2024 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.03.2024
1
 10.04.2024

2
 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.03.2024 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.03.2024 Entfällt 

Umsatzsteuer 11.03.2024
3
 10.04.2024

4
 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung
5
 14.03.2024 15.04.2024 

Scheck
6
 11.03.2024 10.04.2024 

Sozialversicherung
7
 26.03.2024 26.04.2024 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 

zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-

tag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 

frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.02.2024/22.03.2024, jeweils 0 Uhr) 

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 


